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1. Exposé des motifs 

1.1 Planerische Vorgaben 

Lage, Form und Orientierung des Grundstücks 

Das Gebiet des lotissement"Homboichen" liegt im Norden des Weilers Tandel nordostlich der 
Gemeinde Bastendorf (Entlernung 1,5 km Lultlinie). Das lang gezogene Grundstück erstreckt 
sich oberhalb der route nationale N.ll von Vianden nach Diekirch entlang der zur Zeit einseitig 
mit freistehenden Einfamilienhausern bebauten Strafle Op der Huuscht. Das Areal steigt auf 
einer Lange von ca. 200 rn in nordlicher Richtung von 92.00 auf 100.00 m Ü. NN an. Dabei fallt das 
Gelande von der Straflenkante bis zur jeweiligen Grundstücksgrenze im Norden bzw. im Osten 
um 3.00 - 4.00 m ab. Durch die erhohte Lage ergibt sich in südlicher und ostlicher Richtung ein 
weiter Blick auf den umgebenden Landschaltsraum. 

Vorgaben des plan d'aménagement général (PAG) 

Das zur Zeit landwirtschaltlich genutzte Grundstück ist im geltenden Flachennutzungsplan (plan 
d'aménagement généraO der Gemeinde Bastendorf ais zone d'habitation de faible densité 
ausgewiesen. Wir weisen darauf hin, dass die im Entwurfsplan dargestellte Parzelle 12 - im 
Norden des Areals - auflerhalb des aktuellen Perimeters liegt und daher erst na ch einer 
Umklassierung in eine zone d'habitation de faible densité bebaut werden kann. 

1.2 Stadtebauliche Zielsetzungen 

Konzept 

Aus der Form des Grundstückes und der vorhandenen Topographie ergibt sich ein Band von 
Einlamilienhausern, welches sich straflenbegleitend den Hang hinaufzieht. Dieses wird im Süden 
durch ein etwas grofleres Gebaude eingeleitet; im Norden entfernt sich die Bebauung von der 
Strafle "Op der Huuscht", um der Hohenlinie zu folgen. Eine kleine Stichstrafle erschlieflt die 6 
Doppelhauser, die sich um einen kleinen vielseitig nutzbaren Freiraum gruppieren. Ein um 90" 
gedrehtes Haus bildet den Abschluss der baulichen Figur, die zugleich einen Rahmen für die 
bestehende Bebauung bildet. Die sich im Nordwesten anschlieflende Grün- und Spielflache bildet 
den übergang von der Bebauung zu dem umgebenden Landschaltsraum. 

Bebauungstypologie 

Die aus freistehenden und Doppelhausern bestehende Bebauung richtet sich im Maflstab nach 
der vorhandenen, derflichen Typologie, die aus freistehenden Einfamilienhausern, zum Teil in 
Verbindung mit landwirtschaltlichen Gebauden, besteht. 

1.3 Architektonische Zielsetzungen 

Bauk5rper 

ln Anlehnung an die traditionelle Bauweise der landlichen Regionen in Luxemburg sollten die 
Baukorper aus einfachen Volumina gebildet werden. Eine klare Unterscheidung in Haupt- und 
Nebenbaukorper, wie Wintergarten, Garagen etc., bietet vielfaltige Moglichkeiten zur 
"individuellen" Baukerpergestaltung. Das klare, einheitliche Siedlungsbild sollte nicht durch für 
Land und Region untypische Gestaltungsmittel gestort werden. Durch die verbindliche 
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2-Geschossigkeit entsteht eine vertikale Proportion der Giebel bei geringen Bautiefen. 

Dach 

Durch eine ausreichend hohe maximale Traufhohe, die klar die Errichtung von 2 Geschossen 
ermoglicht, konnen 50 überdimensionierte Dachvolumina vermieden werden. Das oberste 
Gescholl kann auch ais Staffelgeschoss (étage en retrait) vorgesehen werden. Dieses hat den 
Vorteil, dass ein optimales Verhaltnis zwischen umbautem Raum und Wohnflache entsteht. 
Anzustreben ist ein moglichst klarer, ruhiger Dachkorper. Bei der Festlegung von Dachneigungen, 
Drempelhohen und Firsthohen sollte darauf geachtet werden, dass kein ungenutzter Dachraum 
entsteht. Aus diesem Grund empfehlen wir, auf Walmdacher, bzw. Krüppelwalmdacher zu 
verzichten. Diese in der Region verbreitete Dachform korrespondiert nicht mit dem Charakter 
und der Mallstablichkeit der Einfamilienhausbauten der heutigen Zeit. 

Fassaden 

Vor- und Rücksprünge wie Balkone, Erker und Loggien sollten nach Kriterien wie Aussicht, 
Orientierung und Gebaudestruktur angeordnet werden. Material- und Farbwechsel in der Fassade 
sollten nur eingesetzt werden, um die Gliederung der Baukorper zu unterstützen. lm Ailgemeinen 
sollte eine ruhige, klare Aufteilung der Fassaden angestrebt werden. 

Materialien 

Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit sollten dauerhafte Materialien mit niedrigen Entsorgungs­
kosten verwendet werden. lm Allgemeinen sollte das Spektrum der verwendeten Baustoffe 
knapp bleiben. 

Orientienung 

Die passive Ausnutzung der Sonnenenergie sollte bei der Grundrissgestaltung beachtet werden. 
Die Anordnung der Freibereiche wie überdachte Terrassen, Pergolen oder Veranden sollte nach 
Kriterien wie Aussicht, Orientierung und Funktionalitat erfolgen. Diese Aullenbereiche sollten wie 
"Zimmer im Freien" konzipiert werden, die mit dem Grundriss der Wohnraume in einer sinnvollen 
raumlichen Verbindung stehen. In diesem Zusammenhang sind Sichtschutzwande einzusetzen. 

Aullenanlagen 

Die Flachenversiegelung ist moglichst gering zu halten. In diesem Sinne sind befestigte Flachen 
teilversiegelt (Rasengittersteine) auszuführen. Es sollten bevorzugt einheimische Baume und 
Straucher angepflanzt werden. Für Heckenpflanzungen sollten Laubgewachse verwendet 
werden. 
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LotissementllHomboichen" in Tandel 14122/68 C CS Bastendor! 

PAP 
1 

Règlement d'urbanisme particulier - Textliche Festsetzungen des PAP' L. préellOt document fait PIrie de rftla 
1 

Das vorliegende règlement d'urbanisme particulier erganzt die zur leit g~ l~e\l! ~rsmi1tl'r\'!!éR '~ émIII 

des PAG vom 24.02.1993 der Gemeinde Bastendorf (partie écrite des PAG ~rM~~har .%S ~~ 
batisses) 

Festsetzungen des règlement d'urbanisme particulier, die von den zur leit gültigen 
Festsetzungen des PAG abweichen, haben Vorrang. r ~ 
Für aile im Foigenden nicht aufgeführten Punkte sind die zur leit gültigen Festsetzungen des 
PAG jedoch anzuwenden. 

Teil 1: Definitionen 

Die im Foigenden in Klammern aufgeführten Artikel verweisen auf die entsprechenden zur leit 
gültigen Festsetzungen des PAG, die durch das règlement d'urbanisme particulier des PAP 
erganzt werden. Ist ein Artikel unterstrichen, ist dieser Artikel auch für den Bereich des PAP 
uneingeschrankt maflgebend. 

1. Hauptbaukonper 

Das innerhalb der Baulinien und Baugrenzen für Hauptbaukorper befindliche Volumen wird 
im Foigenden ais Hauptbaukorper bezeichnet. 

Référence: 114--122 - 6X'L 
2 Nebenbaukéinper Le présent document appartient 

(vgl. Chapitre 3, Art.26 . . Dépendances) à ma décision de ce jour. 

Ais Nebenbaukorper werden 1- bis 11 - geschossige Anbauten an den H iuI!ll1lhla~P.!Ir ~- AS f~~\.lOOÇ 
zeichnet. Le Ministre de l' Intérieur 

et de l'Aménagement du Territoire, 

3. Bautiefe ~--~ 
vgl. Chapitre Article 20. - profondeur des bâtiments c:-=== - ===-----

4. Gelandeoberflache 
Jean-Maria HALSOORF 

Die Gelandeoberflache einer Parzelle ergibt si ch aus den Hohen der angrenzenden offent· 
lichen Flachen und entspricht im übrigen dem natürl ichen Gelandeverlauf. 

5. Voligeschoss 

vgl. Chapitre î Article 22. - Niveau 

Ais Voi igeschosse werden ai le Geschosse mit einer lichten Geschosshohe von mehr ais 

2,50 m bezeichnet, deren Oberkante Fertigfuflboden nicht mehr ais 0,50 unterhalb des 
Niveaus Achse Erschlieflungsstrafle liegt. 
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Grundstücksgrenze 

[2-'..'=1 ~ Voiigeschosse 

_"'"'"'-"'_,_L"'", .. + ____________ .Oberkante Fussboden Erdgeschoss 

,.. .. _ ....... Niveau Garten 

Schema 11.1: Voligeschoss 

6. Aulenthaltsraume 

vgl·.lYJicle 22. -JYJV&.@ 

7. Carports 

Filigrane Holz-, Stahl- oder Betonkonstruktionen zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs 
werden im Foigenden ais Carports bezeichnet. 

8. Erschliessungsstralle 

Die der Garagenzufahrt zugeordnete Stralle wird im Foigenden ais Erschliellungsstralle 
bezeichnet. 

9. Sockelh5he 

(vgl. Chapitre 3, Art.23.· Rez·de·chaussée) 

Die Sockelh6he bezeichnet den maximalen Niveauunterschied zwischen der Achse der 
ErschlieGungsstraGe und der straGenseitigen Oberkante FertigfuGboden des Erdgeschos­
ses. Bei geneigter StraGe gilt die mittlere H6he, bei gestaffelten Bauk6rpern die mittlere 
H6he für jeden Gebaudeabschnitt. 

10. Traufe 

Die Traufe bezeichnet den theoretischen Schnittpunkt zwischen AuGenkante Fassade und 
Oberkante Dachhaut. 

11.. Traufh5he 

(vgl. Chapitre 3, Article 21. - hauteur des constructions) 

Die Traufh6he bezeichnet den maximalen Niveauunterschied zwischen der Achse der 

ErschlieGungsstraGe und der Traule. Bei geneigter StraGe gilt die mittlere H6he, bei 
gestaffelten Bauk6rpern die mittlere H6he für jeden Gebaudeabschnitt. 

12. Firsth5he 

Ais Firsth6he gllt das MaG von der Achse der ErschlieGungsstraGe bis zum First. Bei 
geneigter StraGe gilt die mittlere H6he, bel gestaffelten Bauk6rpern die mittlere H6he lür 
jeden Gebaudeabschnltt. 
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:13. Erker 

Über die Fassade des Hauptbaukorpers auskragende, allseitig baulich umschlossene 
Volumina werden ais Erker bezeichnet. 

14. Loggia 

Innerhalb der Baugrenzen bzw. Baulinien liegende dreiseitig baulich umschlossene 
Volumina werden ais Loggien bezeichnet. 

15. Balkan 

vgl. Chagitre 3 Article 29. - Les saillif;2.2.!:Jr I~ aligf]fi.!1J§!lti des f§Ç§des 

Teil Il: Bestimmungen 

1. Anordung der Baukërper 

1.1 Baulinien 

Die in der partie graphique dargestellten Baulinien müssen auf mindestens 0,75 % der 
dargesteliten Gesamtlange bebaut werden. Bei Doppelhausern muss die Baulinie zwingend 
auf mindestens 2.00 m ab der gemeinsamen Grundstücksgrenze bebaut sein. 

1.2 Baugrenzen 

Die in der partie graphique dargestellten Baugrenzen für Haupt· und Nebenbaukorper 
dürfen nicht überschritten werden. 

1.3 Abstande 

(vg/. J;flgp[t[g,LI!LticlglZ.:.Ei!Ç.f1QsLQ12/jQVfl) 

Die Abstande werden ab der Fassadenmitte senkrecht zur Grundstücksgrenze gemessen. 

recul antérieur 
recul latéral 
recul arrière 

Abstand des Hauptbaukorpers zur ErschlieBungsstraBe 
Abstand des Hauptbaukorpers zur seitlichen Grundstücksgrenze 
Abstand des Hauptbaukërpers zur rückwartigen Grundstücksgrenze 

Tab. 11.1: generelle Mindestabstande ._-_._-----_ .. _-----
Hauptbaukërper 

._------_._-
recul antérieur 6,00m 

recul latéral > 3,00 m 
. 

recul arrière ' 8,00 m 
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2. Baukorper 

Nebenbaukorper 

1 Voligeschos$ 
1 

Hauptbaukorper 1 

Il Voiigeschosse 

Maximale Firsthohe ------.... -t---... -,-------: :------ ------- -----.... ____ _ 

Maximale Traufhbhe -- .... ---+--t---

Maximale Sockelhohe 

Niveau Achse 
ErschlielSungsstralSe 

____________ Oberkante Fussboden Erdgeschoss 

Niveau Garten 

Schema 11.2: Baukorper 

2.1 Geschossigkeit 

Tabelle 11.2 
_ .. ------~~~-----_ .. -----,~~~---------------~~~, 

Maximale Geschossigkeit 
-----_ .... ---~~~~~- ----------.. _------~~--I 

Hauptbaukbrper 
--._._~-- -~~~~---

II+KG (2 Voligesch. + 1 Kellergesch.) 
~---I 

Nebenbaukbrper I+KG (1 Voligesch. + 1 Kellergesch.) 
~~~~~~~- -~~ 

2.2 Sockelhbhe 

(vgl. Chapitre 3, Article 23" Rez-de-chaussée_ Definition.) 

""'m'" 'm~,",". __ ~- _1 
:::; 0,80 m 

~--~~---- ---

2.3 Traulhbhe 

(vgl. Chapitre 31 Article 14 Prescriptions dimensionnelles.) 

Die Traufhbhe stellt den maximalen Niveauunterschied zwischen Achse ErschlieBungs­
straBe und Traufe dar. Bei geneigtem Gelande kann der Niveauunterschied zwischen 
natürlichem Gelande und rückseitiger Traufe die vorgeschriebene Hbhe überschreiten. 

Tabelle 11.4 

tbaukbrper, Haup 
Gesch 

Nebe 
Gesch 

ossigkeit Il 

nbaukbrper, 
ossigkeit 1 

. __ ._-

-

".~ ... _._ .. _._-

--_._. __ ._----~'"~_."._ .. 

Minimale Traufhbhe Maximale Traufhbhe 
.... _._-_ ... 

2: 4,50m $ 6,50m 

s 4,50m 

- -~-_ .. _,-

Aneinander grenzende Doppelhauser müssen an der vorderen und an der rückwartigen 
Fassade jeweils die gleiche Traufhbhe aulweisen, und zwar auf einer Lange von mindestens 
2,00 m ab der gemeinsamen Grundstücksgrenze. 
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2.4 Trauflinien (TL) 

Die in der partie graphique dargestellten Trauflinien kennzeichnen die verbindliche 
T raufrichtung. 

2.5 Firsthohe 

Die Firsthohe stellt den maximalen Niveauunterschied zwischen Achse Erschliellungs­
stralle und First dar. Bei geneigtem Gelande kann der Niveauunterschied zwischen 
natürlichem Gelande und First die vorgeschriebene Hohe stellenweise überschreiten. 

Tabelle 1!.5 

Hauptbaukorper, 
Geschassigkeit II+KG 

Nebenbaukorper, 

> 6,00 m 

Ges_ch_a:s~~keit Il:_+.:.:K~G __ L ______ _ 

s 10,00 m 

s 6,00 m 

Aneinander grenzende Reihen- und Dappelhauser müssen auf einer Lange von mindestens 
2,00 m ab der gemeinsamen Grundstücksgrenze die gleiche Firsthohe an der varderen und 
an der rückwartigen Fassade aufweisen. 

2.6 Dach 

(vgl. Chapitre 2, Article 7 - Les zones d'habitation de faible densité. 
und Chapitre 3, Article 27 - Superstructures, lucarnes et antennes) 

Aneinander grenzende Dappelhauser müssen die gleiche Dachfarm aufweisen. 
Staffelgeschasse sind erlaubt. Tannendacher werden nicht gestattet. 

2.6.2 Dachneigung 

Tabellel!.? 

Nebenbaukorper 

:::; 35° Maximale Dachneigung s 35" ______ . _________ ._._~ __ . __ . _______ .L.... _______ ______' 

Flachdacher sind grundsatzlich zulassig. Aneinander grenzende Dappelhauser müssen die 
gleiche Dachneigung aufweisen. 

2.63 Dachüberstand 

(vgl. Chapitre 4, Article 29. - Les sailfies sur les alignements .... ) 

Tabellel!.8 

[ï0,~ximaler Dachüberstand 

2.6.4 Staffelgeschass 

Das aberste Geschass kann ais Staffelgeschass ausgeführt werden. Das Staffelgeschass 
dari nur eine Ebene mit Aufenthaltsraumen beinhalten. Die Staffelgeschasse von 
aneinandergrenzenden Dappelhausern müssen auf einer Lange von 2,00 m ab der 
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gemeinsamen Grundstücksgrenze die gleichen Abstande zu der vorderen und rückwartigen 
Fassade des jeweiligen Hauptbauktirpers aulweisen. 

2.6.5 Dachaufbauten/Gauben 

(siehe. chapitre 3, Art. 27- Superstructures, lucarnes et antennes) 

Tabelle 11.10 

Maximale Gesam 

J.~l1ch ais eine du 

Maximale projizie 

(au ch ais Unterbr 

Mindestabstand 

maximale Htihe 0 
gemessen ab Obe 

_ .. _~-_ ... ~._-_ ... -

tlange m + n s 0,5 x Fassadenlange 

rchl5."hende 5_a.LIi:J.~L. ____ .... __ ._. 
rte Gesamtflache a + b s 0,3 x projizierte Dachflache 

echung de.': Traui"._<:i.E'i.. Hau.fltdaches) . __ ._ .... _--_._----
zur seitlichen Gebaudegrenze ~ 1,00 m 

... ~_. __ . 
berkante Dachaufbauten, s 3,50 m 
rkilQ!.eJus~l:>~d.".n de~.ga_c~E""chosses 

1 ... _._------_._ .. _-~._ .... __ ._ . .. 

i-~-j·j-~-t 

-!._p---~ "'1- OKf Dachgeschoss 
4-----1-' _J-
1+e..1Q2 i-I '1,00 

h m Hohe des geneigten Daches 
1 m Fassadenlange (ohne Dachüberstand) 
h x 1 m p a in die Vertlkale projizierte Gesamt­

flache des geneigten Daches 
a und b ~ in die Vertikale projizierte Flachen 

der Dachgauben 
m und n '" Lange der Gauben 

a+b s O,3xp 

m+n,,;;O,5xl 

Schema Il.4: Dachaufbauten 

2.7 Kellergeschoss 

Die Flache des Kellergeschosses muss innerhalb der in der partie graphique dargestellten 
Baulinien bzw. Baugrenzen für Haupt·, Nebenbauktirper und Tiefgaragen liegen. Die 
maximale Htihe der Oberkante der Fertigdecke entspricht der maximalen Sockelhtihe. 
(vgl. 2.2, Tab.: 11.3). Zwei Drittel der KellergeschoGflache dürfen zu Wohnzwecken genutzt 
werden. 

2.8 Bautiefe 

(vgl. Chapitre 3, Art.20 . Profondeur des bâtiments) 

Die maximale Bautiefe wird durch die in der partie graphique angegebenen MaGe 
festgelegt. 
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3. Auskragungen und Anbauten (Nebenbauk6rper) 

3.1 Gesimse 

(vgl. Chapitre 3, Article 29. - Les saillies sur les alignements ... .) 

Tabelle.::II::.1::1 _______ _ 

[M~;i~i3~0u_s_k_ra_=g=_u_n_=g'___ _______ _ 1 sO,SOm 

3.2 Erker 

Tabelle 11.12 
-"~-"--~-~~-~----------~~,---~--------, 

Maximale Gesamtlange (m + n) s 0,5 x Fassadenlange (1) 

Maximale Gesamtflache (a + b) s 0,25 x Fassadenflache (p) 
---------'------

Maximale Auskragung in den varderen und rückwartigen s 1,50 m 

Abstandsflachen --_ ..... _---
Maximale Auskragung in den seitlichen Abstandsflachen' s 1,00 m 
_~~,,~ __ ~_~ ___ ,,_ ___~_~_~_L-~ __ ~ ____ ~_~~ ____ ~ __ ~~ ____ _ 

.. Bei schragen Grundstücksgrenzen muss der Mîndestabstand zu der Grundstücksgrenze an jedem 
Punkt mindestens 2,00 m betragen. 

3.3 Balkane, Auflentreppen 

(vgl. Chapitre 3, Article 29. - Les saillies sur les alignements ... .) 

Tabelle 11.13 

s 1,50 m 

[

-Maximale Auskrag~~g;;;-den varderen und rückwartigen 
Abstandsflachen 

~i3ximale Auskrag~~~_i~_der seitlichen Abstandsflache' oS 1,20 m 
--------" 

.. Bei schragen Grundstücksgrenzen muss der Mindestabstand zur Grundstücksgrenze an jedem 
Punkt mindestens 2,00 m betragen. 

3.4 Laggien 

Tabelle 11.14 

[~a)(~n1i3le~~~~~~-----"--"--~-~ [s 0,5 x Fassadenlange 

3.5 Wintergarten 

Wintergarten dürfen nur innerhalb der Baugrenzen Haupt- und Nebenbaukorper gebaut 
werden. 

Tabelle ILi5 
-------~--------~-~~~~---------~------------------~~--~--~~-

Maximale Lange Il Partie graphique 
-----------~-~-~~-~~-~----- -----"---"---'--------1 

Maximale Bautiefe s 3,00 m 
--------------------~---~---~----------I 

Maximale Geschassigkeit 

Maximale Dachneigung 
--~-_::_--------
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3.6 Überdachte AuiSenbereiche (Terrassen) 

Tabellell16 
c.,,_~~~~~~ __ .... __ ... _ ... __ ... ___ .. _ ...... __ ._. __ . ____ ._. __ ._ ... _ .. _ .. ___ --, 

Maximale Lange s 0,5 x Fassadenlange 
.. - .. -.~-------~.----f_-----"~___I 

Maximale Bautiele 

Maximale Geschossigkeit 
.... --.. --.-.-... --------------1-------~__i 

Maximale Dachneigung 

3.7 Antennen 

Antennen sind aul den vorderseitigen Fassaden· und Dachflachen nicht erlaubt. 

4. Bauten zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs 

LI.1 Garagen 

(siehe Chapitre 4, Article 26 .. Dépendances) 

Garagen dürfen die in der partie graphique dargestellten Baugrenzen und Baulinien lür 
Nebenbaukorper bzw. die Baugrenzen und Baulinien lür Hauptbaukorper nicht 
überschreiten. 

4.2 Carports 

ln den seitlichen Abstanden dürfen Carports errichtet werden. Carports müssen mindestens 
2-seitig offen sein. 

Tabelle 1117 

Mindestabstand zur vorderen Grundstücksgrenze s 7,00 m 
I----------~~-=-~~--~-I-.. _·--_·_-_· __ ·_· .... ---I 
Maximale Lange ~ 6,00 m 
f-----=--------------+--'----..... - ...... ----
Maximale Geschossigkeit 

..... -.--.. -.-... -.... --.... --........ --...... -~~~~~~~~--t~~~--~ .. - .. - .. -
Maximale Hohe 

5. Materialien 

5.1 Fassaden 

Fein· bis mittelkornige, gleichmaiSige Putzoberflachen, Steinverkleidungen. 
Holz· oder Metallverkleidungen, soweit ihr Anteil die Halfte der Fassadenflache (abzüglich 
der Fassadenoffnungen) nicht überschreitet. 
Schieler, schielerahnliches Material, mattes Metall, Ton 

5.2 Dacheindeckung 

Schieler, schielerahnliches Material, mattes Metall, Ton 
Die Dacheindeckung muss in Grautonen gehalten werden. 
Dachbegrünung ist erlaubt. 
Glasierte Ziegel sind nicht gestattet. 
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6. AuBenanlagen (aménagements extérieurs) 

6.1 Garageneinfahrten 

(vgl. Chapitre 3, Article 30 . . Accès aux constructions annexes) 

Die Neigung von Zufahrten zu Haupt· und Nebenbaukbrpern darf 15% nicht übersteigen. 
Das anfallende Oberflachenwasser muss auf dem eigenen Grundstück gesarnmelt werden. 

6.2 Sichtschutzmauern 

(vgl. Chapitre 3, Article 32. - Obtures, murs de soutènement) 

Sichtschutzmauern dürfen nur an der rückwartigen Fassade angebaut werden. 

Tabelle 11.18 
==------~ 

an Hauptbaukorper an Nebenbaukorper 
anschlieBende anschlieBende 

__________ +-"S"ic'"-h"ts"'''-h''-!ZI11"uer~._~ ___ f'S'''i'''C'.'ht"s'''c"h"u"'tz"-m"a"'u"'e"r"n'-__ -I 
Maximale Lange s 3,00 m s 2/00 m 
(gemessen ab der 

rückwartigen Fassasl..el. __ ... __ .. ~ 

Maximale Hohe s 2,30 m s 2,30 m ._ .. _. ___ . __ .. _._. ______ .1..---'--______ _ 

6.3 Einfriedungen 

Hecken, berankte Zaune und Gartenmauern. 

6.3.1 Mauern 

(vgl. Chapitre 3, Article 32. - Obtures, murs de soutènement) 

Tabelle 11.20 
lM~;i m~:=le'--H-o-he-- .--.-.-.--............ -- ..... ~. J 

7. PKW- Stellplatze 

Tabelle 11.21 

~if:~n~:~:~::~~~::~~:; ais überdachter Stellplatz i~arage)·E~~~P.K.~---_-~-
Für die 2. WE in Einzel· und Doppelhausern muss ein zusatzlicher, nicht überdachter 
Stellplatz auf dem Grundstück nachgewiesen werden. . ..... ___ ._ 

PKW·Steliplatze im bllentlichen Raum: siehe partie graphique 

8. Sonstiges 

8.1 Offentliche ErschlieBung 

Bei der Planung und Herstellung der bllentlichen ErschlieBung muss die Bebaubarkeit der 
Parzellen im Sinne der Festsetzungen des PAP sowie einer harmonischen topographischen 
Gesamtsituation sichergestellt werden. (Kanalhohen, Dranagen, Hangsicherung, 
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Stützwiinde, Abbbschungen etc.) 

8.2 Wohneinheiten 

Freistehende Einfamilienhiiuser und Doppelhiiuser kbnnen 2 Wohneinheiten beinhalten. 

Für die zweite Wohneinheit muss ein zusiitzlicher Stellplatz auf dem Grundstück 
vorgesehen werden. Das Gebiiude auf Parzelle 1 kann bis zu 4 Wohneinheiten beinhalten, 
wenn die erforderlichen Stellpliitze nachgewiesen werden. Dabei muss für die 3. und 4. 
Wohneinheit jeweils nur ein Stellplatz nachgewiesen werden. 

8.3 Baugesuche 

Werden Baugesuche für Doppelhiiuser einzeln eingereicht, müssen die bereits 
bestehenden angrenzenden Gebiiude schematisch mit dargestellt werden. 

Dieses gilt auch für den Lageplan mit Angabe der wesentlichen Hbhenquoten. In diesem 
Fall sind die vorder· und rückseitige Bauflucht, die Dachneigung, die Geschossigkeit sowie 
die Fassaden· und Dachmaterialien gruppenweise aufeinander abzustimmen. Die 
Trauflinien sind aneinander anzupassen. 
lm Falle einer Erstbebauung entfiillt diese Vorgabe. 

Dewey & Muller architectes et urbanistes. 4, rue Conrad 1". L-1355 Luxembourg. 

'. r--' 0 iL 
'\' ( 

DatumjUnterschrift 
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architectes et urbanistes 

Anwendungsrichtlinie PAP "Homboichen" in Tandel 

Die Gemeinde Tandel hat das Büro Dewey Muller gebeten, durch die Formulierung einer 
Anwendungsrichtlinie die Umsetzung des PAP "Homboichen" und die Prüfung von 
diesbezüglichen Baugesuchen zu erleichtern. 

Grundlagen 

Diese Anwendungsrichtlinie beruht auf folgenden Dokumenten: 

PAP "Homboichen", partie graphique mit Stand yom 03.05.2004, Plannr. G-60-01 b, 
Genehmigung des Innenministers am 15.02.2005 unter der Referenz 14122/68 C, 
nachfolgend partie graphique genannt 
PAP "Homboichen", partie écrite mit Stand yom 03.05.2004; Genehmigung des 
Innenministers am 15.02.2005 unter der Referenz 14122/68 C, nachfolgend partie 
écrite genann! 
Partie écrite du Plan d'Aménagement Général de la Commune de Bastendorf, Stand 
yom 24.02.1993, nachfolgend Bautenreglement genannt 

Die Hinweise konnten nur auf Basis der uns vorliegenden Dokumente erarbeitet werden; 
sollten weitere Dokumente Bestandteil der Gemeinderatsentscheidung gewesen oder in der 
Zwischenzeit Anderungen vorgenommen worden sein, so sind diese in der nachfolgenden 
Stellungnahme nicht berücksichtigt. 

Hinweise auf redaklionelle Fehler 

ln der partie écrite wird in Teil Il Art. 1.1 formuliert ,,[ ... ] Baulinien müssen auf mindestens 
0,75% der dargestellten Gesamtlange bebaut werden." Es muss heii>en ,,[ ... ] müssen auf 
mindestens 75% der dargestellten Gesamtlange bebaut werden." 

ln Teil Il der partie écrite, Tabelle 11.5, ist die Geschossigkeit der Nebenbauk6rper mit I+KG 
anzunehmen, nicht wie aufgeführt mit II+KG (vgl. partie graphique). Es handelt sich hierbei 
um einen Schreibfehler. Zudem ist im Falle zweier widersprüchlicher Festsetzungen der 
strengere Wert mai>gebend. 

Aulgrund eines redaktionellen Fehlers wurden die mathematischen Zeichen in Tabelle 11.17 
der partie écrite vertauscht. Der Mindestabstand eines Carports zur vorderen 
Grundstücksgrenze ist mit ~ 7,00 m, die maximale Lange mit $ 6,00 m anzusetzen. 

ln der partie graphique sind die Nebenbauk6rper der Lose 1 bis 5 durch einen Zeichenfehler 
nicht weil> sondern mit einer Schraffur dargestellt. Mal>geblich ist hier die Signatur GAIWG. 
Die Flachen werden behandelt wie die Nebenbauk6rper der Lose 6 bis 12. 
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Anwendungsrichtlinie PAP "Homboichen" 

Gemeinde Tandel 

Praktische Anwendung der Festsetzungen 

Geschossigkeiten: 

,lI'chi\(;'elcs c; urbiJIlÎsl(':, 

Gema~ Schema 11.2, welches nachfolgend noch einmal dargestellt ist, und den Definitionen 
in Teil 1 der partie écrite werden ais Voligeschosse nur jene Geschosse betrachtet, die max, 
0,50 m unterhalb des Stra~enniveaus liegen. Ein Kellergeschoss kann nach dieser Definition 
kein Voligeschoss sein. Ein Nebenbaukorper mit einem zulassigen Voligeschoss darf 
dementsprechend ein zusatzliches Kellergeschoss haben, auch wenn dieses nur teilweise 
oder gar nicht in den Boden eingegraben ist. Der Nebenbauk6rper kann demnach je nach 
Topographie und Grundrissgestaltung von der Gartenseite her ais zweigeschossiger Bau 
erscheinen. 

I

liouptlJoUktlrper 1 Nebenba""'rper 
Il ... 1-.... 1"'1_ 

M~IT\lIIeT~hr: ---------H,---(':.;< 

MB><l",.1e Sodœlh1lhe 

Niveau Achse -------::.:.j;J:±J-+-~c'-ç-j___j ------------- Oborlœn", Fu<!boden EI\:lgeodlœs 
Erschlla'lungsstm"Be Niveilu Garten 

Aufenthaltsraume: 

Der PAP verweist auf die Regeln des Bautenreg/ements Art. 22 Niveaux. Dieser definiert die 
Voligeschosse sowie die licllten Hohen für Aufenthaltsraume. 
Die allgemeinen Vorschriften des Bautenreg/ements, Titre Il Art. 19 Habitation en contrebas 
du rez-de-chaussée verbieten zwar die Anordnung von Wohnraumen im Untergeschoss, 
wenn deren Fu~boden mehr ais 1,50 m unterhalb des Stral),enniveaus liegt, da die partie 
écrite in Art. 2.7 jedoch festlegt, dass bis zu 2/3 des Kellergeschosses zu Wohnzwecken 
genutzt werden dürfen, ist diese Vorschrift des Bautenreglements damit hinfallig. 

Dach 

Zusatzlich zu den Vorschriften der partie écrite unter 2.6 gelten für Dacher die Regelungen 
des Bautenreg/ements, Titre 1 Art. 7 Les zones d'habitation de faible densité. 
Dementsprechend darf das Dachgeschoss über dem zweiten Voiigeschoss nicht zu 
Wohnzwecken genutzt werden. Je nach Gestaltung des Baukorpers ist es h6chstens 
moglich, den Dachraum ais Speicher zu verwenden. 
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Gemeinde Tandel 

--- --------------------

Dimensionen der Nebenbaukorper 

Für Nebenbaukorper gel!en die in der partie graphique des PAP les!gese!z!en Ma~e. Eine 
maximale Lange wird durch die partie écrite nich! vorgegeben, daher dari ein 
Nebenbaukorper oder Win!ergarten die komplette Flache einnehmen, die in der partie 
graphique von den Baugrenzen für Nebenbaukorper umschlossen wird. In der partie écrite 
werden lediglich für Erker, Loggien und überdach!e Terrassen maximale Langen 
angegeben, die jeweils auf die Lange der Fassade in Bezug gesetzt sind. 

Anbauten und Auskragungen 

Erker sind unter Punkt 13 der Definitionen in Teil 1 der partie écrite definiert ais 
geschlossene Volumen, die über die Fassaden der Hauptbaukorper auskragen. Gema~ 
dieser Definition kann ein Erker nicht an einen Nebenbaukorper angebaut werden. Er kann 
an die Stra~enfassade und die Seiten des Hauptbaukorpers ange bau! werden, sowie an 
dessen rückwartige Fassade, falls dort kein Nebenbaukorper anschlie~t. 
Die maximale Auskragung des Erkers zu den jeweiligen Seiten regelt Art. 3.2 der partie 
écrite. 
Für Balkone gelten uneingeschrankt die Vorschriften des Bautenreglements, Titre 1 Art. 29. 
Auch die Überdachung einer Terrasse, die eventuell auf einem Nebenbaukorper mit 
Flachdach eingerichtet wird, IaIlt unter diese Vorschrift. Sie ist ais avant-toit zu behandeln. 
Sie darf also wie die übrigen saillies sur les alignements des façades maximal 1,20 m 
auskragen und muss au~erdem ein vom Dach des Hauptbaukorpers klar abgegrenztes 
Element sein, da für das Dach ein maximaler Überstand von 0,50 m fes!gelegt ist. 

Terrassen 

ln der partie écrite werden Terrassen nicht explizit definiert. Da jedoch Erker, Loggien und 
Balkone deliniert sind, lasst sich im Rückschluss ableiten, dass es sich bei einer Terrasse 
um eine befes!igte Flache au~erhalb des Hauptbaukorpers handelt, die im Gegensatz zu 
einem Balkan mit dem Erdboden verbunden ist. 
Terrassen, unabhangig davon, ob sie überdach! sind, oder nicht, dürlen auGerhalb der 
Baugrenzen angeordnet werden. Für überdachte Terrassen gelten die maximal en Ma~e des 
Art. 3.6 der partie écrite. Für nicht überdachte Terrassen gelten keine Einschrankungen. 

Wohneinheiten 

Sowohl freistehende ais au ch Doppelhauser dürfen eine zweite Wohneinheit enthalten (vgl. 
partie écrite Art. 8.2). Dies bedeutet, dass eine maison unifamiliale durch eine maison 
bifamilia/e ersetzl werden kann. Dabei handelt es sich um ein Haus für zwei Familien. Es 
muss jedoch in jedem Fall eine ais solche erkennbare Einheit sein, die zwei Wohneinheiten 
anstatt nur einer enthalt. Der Ersatz einer maison bifamilia/e durch zwei Einfamilienhauser ist 
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Gemeinde Tandel 

Mchitutes c1 lIrbill1islcs 

nicht zulassig, da es sich dann um ein Doppelhaus handeln würde, was den Festsetzungen 
der partie graphique widersprechen würde. Analog darf auch nicht eine Doppelhaushalfte 
durch zwei Einfamilienhauser ersetzt werden, da das Doppelhaus dann zu einer 
Reihenhaubebauung verwandelt würde, was ebenfalls den Festsetzungen des PAP 
widerspricht. 

Begründungen für einzelne Festsetzungen 

Bautiefen 

Die Bautiefe der Hauptbaukërper wurde mit 8,0 m festgesetzt. Dieser Wert erscheint 
zunachst niedrig, dient jedoch dazu, im Falle des Anbaus eines Nebenbaukërpers weiterhin 
eine gute Belichtung der Raume im Erdgeschoss zu gewahrleisten. Zudem wird durch die 
geringe Bautiefe das Dachvolumen reduziert, was die unerlaubte Schaffung einer zweiten 
Ebene im geneigten Dach verhindert. 

Festlegung der Nebenbaukërper 

Für die Nebenbaukërper wurde die Bezeichnung GAIWG festgesetzt, um den 
Nebenbaukërper ais transparentes Element yom Hauptbaukërper abzusetzen. Dieser muss 
jedoch nicht auf der gesamten Lange verglast sein. Die Festsetzung GAIWG soli es dabei 
ermëglichen, im Erdgeschoss ne ben dem Wintergarten eine Garage für zwei hintereinander 
stehende Pkw zu errichten, was bei der Bautiefe von 8 m nur im Hauptbaukërper nicht 
mëglich ware. 

Datuml date: 
11.06.2007 

Aufgestellt 1 dressé: 
Barbara Koller 
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